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Von der Trennung von Kirche
und Staat zur Verbindung von 
Christentum und Politik?*

a) Trennung von Kirche und Staat

„Das Christentum hat die Einheit von Kult 
und Staat aufgesprengt, zwischen Spiritu-
alia und Temporalia unterschieden“1 – so 
formuliert Wolfgang Mantl die spezifi sche 
Leistung des Christentums im Verhältnis 
zum Staat. Diese Aussage soll auch die 
folgenden Überlegungen einleiten. Seit 
der Antike beschäftigt die Suche nach dem 
adäquaten Verhältnis von Kirche und Staat 
die abendländische Geschichte. „Idem ci-
vis et christianus“ sagt ein Väterwort und 
bringt die Problematik zum Vorschein: 
Dieselbe Person ist Staatsbürger und Christ, 
damit wird die Notwendigkeit einer Rege-
lung der gleichzeitigen Angehörigkeit zur 
Kirche und zum Staat off enbar. Von der  
zunächst verfolgten Religion zur Staatsre-
ligion im Römischen Reich, vom Ringen 
im Mittelalter (Stichwort Investiturstreit), 
wo noch eher von einer Nähe zwischen 
Kirche und Staat gesprochen werden kann 
(interessantes Beispiel dafür ist das Fresko 
im Grazer Dom, das Kaiser Friedrich III. 
als Hl. Christopherus darstellt), hat sich 
beginnend mit Renaissance, Reformation 
und Gegenreformation, erst recht aber 
mit der Aufklärung und den bürgerlichen 
Revolutionen sowie dem Vordringen des 
Liberalismus im 19. Jahrhundert ein di-
stanziertes Verhältnis zwischen Kirche und 
Staat herausgebildet. Dabei dominieren 
heute Systeme der vollständigen Trennung 
(Beispiel Frankreich, Gesetz über die Tren-
nung von Kirche und Staat [laïcité] von 
1905) bzw. der Kooperation, wie es etwa in 
Deutschland und Österreich der Fall ist.2

In Österreich ist seit dem Staatsgrund-
gesetz über die allgemeinen Rechte der 

Staatsbürger von 18673 die individuelle 
Religionsfreiheit, die Glaubens- und Ge-
wissensfreiheit als einklagbares Grundrecht 
garantiert (Art. 14 StGG) ebenso wie die 
korporative Religionsfreiheit der gesetzlich 
anerkannten Kirchen und Religionsgesell-
schaften (Art. 15 StGG).4 Daraus folgen der 
öff entlich-rechtliche Körperschaftsstatus 
und das Recht auf selbständige Ordnung 
und Verwaltung der inneren Angelegen-
heiten der Kirchen und Religionsgesell-
schaften bei aufrechter Unterordnung unter 
die allgemeinen Gesetze des Staates. Die 
speziellen Beziehungen zwischen Katho-
lischer Kirche und dem Staat Österreich 
werden im Konkordat von 19335 geregelt. 
Die Trennung zwischen Kirche und Staat 
ist in Österreich also organisatorisch-insti-
tutionell verwirklicht, dennoch gibt es zahl-
reiche Berührungspunkte, wo Kirche und 
Staat zusammenwirken: Religionsunter-
richt, Subventionierung der konfessionellen 
Privatschulen, + eologische Fakultäten, 
Militärseelsorge, kirchliche Mitwirkung 
im Begutachtungsverfahren der staatlichen 
Rechtserzeugung etc.6

Die in Europa so bitter erkämpfte Tren-
nung von Kirche und Staat, die rechtliche 
Verankerung der Toleranz, ist eine Errun-
genschaft, die wesentlich zur Befriedung 
Europas beigetragen hat. Auf sie ist nicht zu 
verzichten, vielmehr ist sie als Modell auch 
in den weltweiten Dialog der Religionen 
(Islam!) einzubringen.

b) Verbindung von Christentum
und Politik

Freilich ist mit der Trennung von Kirche 
und Staat, insbesondere versinnbildlicht 
durch das Grundrecht der Religionsfreiheit, 
verbürgt durch den Staat, auch die Säkula-
risierung einhergegangen. Heute erscheint 
Europa als ein säkularisierter Kontinent. 
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Wo Säkularisierung in Gleichgültigkeit 
und Beliebigkeit, die bedingungslose 
Vorherrschaft des Marktes auf Kosten der 
einzelnen Person und einen „intoleranten 
Relativismus“ (Papst Benedikt XVI.)7 
umschlägt, der die Orientierungslosigkeit 
zur Normalität erklärt, spätestens da sind 
Christinnen und Christen gefordert, sich 
politisch im weiteren Sinn zu engagieren. So 
sinnvoll also eine Trennung von Kirche und 
Staat ist, so notwendig ist eine Verbindung 
von Christentum und Politik. Wichtig ist 
es jedoch, die Eigenheiten beider Systeme 
im Blick zu behalten: Die Politik hat es 
nur mit den vorletzten Dingen zu tun, das 
Christentum mit den letzten – es birgt die 
Heilserwartung für das Leben nach dieser 
Welt in sich. In diesem Sinn ist auch die 
Kirche Glaubens-, Heils- und Rechtsge-
meinschaft, in eine off ene und dienende 
Beziehung zur Welt gesetzt, jedoch vom 
Staat wesentlich verschieden, daher not-
wendig eigenständig und unabhängig. Der 
religiös neutrale Charakter des Staates wird 
seit dem II. Vatikanum offi  ziell anerkannt.8 
Im Gegenzug ist es Aufgabe des Staates, 
Ordnung, Frieden und Gerechtigkeit für 
ein Zusammenleben der Menschen auf 
dieser Erde zu gewährleisten – die totalitäre 
Anmaßung, auf das Ganze der Person zu-
greifen zu wollen, hat zu den Katastrophen 
des 20. Jahrhunderts geführt.

Wieweit darf oder muss
Christentum politisch sein?

a) Auftrag und Chancen christli-
chen Engagements in der Politik

Wenn wir Politik als „öff entliche(n)r Konfl ikt 
von Interessen unter den Bedingungen von 
Macht und Konsensbedarf“9 verstehen, als 
Wett streit von Interessen und Vorstellungen 
über die Regelung des Zusammenlebens der 
Menschen in einem Staat, dann liegt es auf 
der Hand, dass diese Interessen artikuliert 
und in den politischen Prozess eingebracht 
werden müssen.

Wir wissen auch, dass es in diesem 
Konfl ikt um die Verteilung knapper Güter 
geht und daher nicht alle Vorschläge, Wün-
sche und Positionen berücksichtigt werden 
können. Allein diese Parameter müssten 

genügen, um Christen für ein politisches 
Engagement zu motivieren.

Hinzu kommt jedoch noch ein struk-
turelles Problem der Demokratie, auf 
das insbesondere der frühere Kardinal 
Ratzinger immer wieder hingewiesen hat. 
Die moderne rechtsstaatliche Demokratie 
– bis heute die am wenigsten schlechte 
Regierungsform, die gefunden wurde 
– ist auf das Mehrheitsprinzip gegründet, 
d.h. Gesetze werden dann im Parlament 
beschlossen, wenn sich eine ausreichende 
Mehrheit dafür fi ndet. Dies setzt zumeist 
einen politischen Kompromiss voraus. Wo 
es eine Mehrheit gibt, gibt es immer auch 
eine Minderheit, die unterliegt. Ist es wirk-
lich so, dass die Mehrheit immer Recht hat? 
Ratzinger kritisiert diese relativistische Sicht 
der Demokratie. In seinen Augen muss es 
einen „nichtrelativistischen Kern“10 auch 
in der pluralistischen Demokratie geben, 
über den nicht disponiert werden kann. 
Was umfasst nun dieser Grundbestand 
an sittlicher Wahrheit, anders formuliert: 
an Grundwerten, die dem Relativismus, 
dem Spiel von Mehrheit und Minderheit, 
entzogen sind? Ratzinger nennt die Men-
schenrechte – unverletzlich – als Inhalt der 
Toleranz und Freiheit, um die herum und 
zu deren Sicherung die Demokratie gebaut 
ist.11 Die Frage nach der Begründung dieser 
gemeinschaftlich gültigen Werte ist heute 
freilich höchst strittig. Der relativistischen 
Position, wonach es kein Wahres und kein 
Gutes in der Politik geben kann, steht die 
Auff assung eines Grundvertrauens in die 
Vernunft gegenüber, das die Wahrheit 
zeigen kann.12 Und hier ist der christliche 
Glaube gerufen, als die „am meisten uni-
versale und rationale religiöse Kultur (…), 
der auch heute der Vernunft jenes Grundge-
füge an moralischer Einsicht darbietet, das 
entweder zu einer gewissen Evidenz führt 
oder wenigstens einen vernünftigen mora-
lischen Glauben begründet, ohne den eine 
Gesellschaft nicht bestehen kann“13: Als 
„Wahrheitsquelle für die Politik“ ist nicht 
das „Christentum als Off enbarungsreligion, 
sondern als Sauerteig und geschichtlich 
bewährte Lebensform gemeint“.14 Da also 
der Staat nicht absolut ist und nicht Quelle 
von Wahrheit oder Moral, braucht er diese 
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Werte (dieses Mindestmaß an unmani-
pulierbarer Wahrheit und Erkenntnis des 
Guten) von außen. Der deutsche Staatsleh-
rer Ernst-Wolfgang Böckenförde hat es so 
formuliert: Der freiheitliche, säkularisierte 
Verfassungsstaat lebt von Voraussetzungen, 
die er selbst nicht schaff en kann (sog. Bö-
ckenförde-Paradoxon).15

Wo sind also die Christen heute poli-
tisch gefordert? Welche unveräußerliche 
Wahrheit über den Menschen hat das 
Christentum unbedingt einzubringen? Das 
wichtigste: absolute Würde der mensch-
lichen Person, ihre Freiheit und Verantwor-
tungsfähigkeit, zugleich auch ihre Endlich-
keit und Schuldfähigkeit (Gebrochenheit), 
außerdem die Gleichheit der Menschen
(vor Gott) und die Idee der Gerechtigkeit. 
Die Katholische Soziallehre hat außerdem 
die Prinzipien der Subsidiarität und Solida-
rität herausgearbeitet.16 

Konkreter lassen sich als Beispiele brin-
gen: politisches Engagement beim Schutz 
des Lebens von der Empfängnis bis zum 
natürlichen Tod (Stichworte Abtreibung 
und Bioethik), Bewahrung der Schöpfung, 
nachhaltige Lebensweise, Klimaschutz, En-
ergie- und Umweltverantwortung, Caritas 
als soziales Engagement.

Nach christlicher Auff assung begegnet 
mir im Nächsten Gott. Daraus folgt weiters 
der heute so wichtig gewordene Einsatz 
für die Familie als natürliche Lebensform, 
eine ganzheitliche Familienpolitik, gerech-
te Entwicklungszusammenarbeit, Flücht-
lings- und Asylpolitik, engagierte Sozial-
politik, auch z.B. die Meinungsbildung 
für den freien Sonntag etc. Christliches 
Engagement sollte lokal und regional begin-
nen, aber auch national und international 
denken.

Als großes, gelingendes Beispiel für das 
fruchtbare Wirken von Christen in der Poli-
tik kann das europäische Einigungs- und 
Friedensprojekt genannt werden, das zu 
Beginn v.a. von Christen getragen wurde. 
Wer weiß heute, dass die Gründerväter der 
EU (Konrad Adenauer, Robert Schuman 
und Alcide de Gasperi) allesamt Christen 
waren, dass für Robert Schuman ein Se-
ligsprechungsverfahren läuft und dass z.B. 
auch die Flagge der EU, die 12 Sterne auf 

blauem Grund, nicht wie einmal angenom-
men die Mitgliedstaaten repräsentieren, 
sondern eigentlich den Strahlenkranz der 
Muttergottes, wie er im Glasfenster des 
Straßburger Münsters zu sehen ist? Das 
+ ema Christentum und Europa ist ein 
weites Feld (Stichwort Präambeldiskussion 
der Europäischen Verfassung), das hier nur 
angedeutet werden soll.17 Der 50. Jahrestag 
der Unterzeichnung der Römischen Verträ-
ge am 25. März 2007 hat die Besinnung auf 
die Gründungsidee vielfach zum Ausdruck 
gebracht.

b) Grenzen und Gefahren
politischen Christentums

Manche Stimmen heute sagen, dass die
Welt ohne Religionen friedlicher wäre. In 
der Tat wurden und werden die schlimm-
sten Kriege im Namen Gottes geführt. 
Fundamentalismus als politische Instru-
mentalisierung religiöser Überzeugungen 
pervertiert jedoch den Glauben und kann 
in keiner Religion akzeptiert werden.

Dagegen muss die Trennung der wesens-
mäßig verschiedenen Bereiche eingefordert 
werden.

Das ist auch der Grund, warum es keine 
christliche Parteipolitik im eigentlichen 
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Sinne geben kann. Christen sind in allen 
politischen Lagern daheim. Aus der Bibel 
folgt kein klares Parteiprogramm. Die 
christlichen Grundprinzipien einer frei-
heitlichen, demokratischen, sozialen und 
gerechten Ordnung sind notwendigerweise 
entwurfs- und gestaltungsoff en.18 Freilich 
schöpfen die bestehenden christdemo-
kratischen Parteien aus dem christlichen 
Gedankengut, konfessionell sind sie nicht 
(mehr) zu nennen.19

Vielmehr liegen die täglichen Heraus-
forderungen in der Neubestimmung und 
aktuellen Konkretisierung der „Politik aus 
christlicher Verantwortung“. Die Gefahr 
der Anpassung und Preisgabe wesentlicher 
Überzeugungen erfordert sorgfältiges Ab-
wägen und mutige Überzeugungsarbeit, 
die in der pluralistischen Gesellschaft nicht 
leicht zu vollbringen ist. Christliches poli-
tisches Engagement hat auch die Freiheit 
der Andersdenkenden zu achten – keine 
Zwangsbeglückung.

Und doch braucht unsere pluralis-
tische, aber wertemäßig stets gefährdete 
Demokratie wache, eigenverantwortliche 
Bürgerinnen und Bürger, die sich ihrer 
christlichen Identität bewusst sind. Außer-
dem kann der ethisch-kulturelle Beitrag des 
Christentums für eine Humanisierung der 
Gesellschaft nicht hoch genug eingeschätzt 
werden.20

Noch eins: Das Untergraben der staat-
lichen Autorität ist nicht im christlichen 
Sinne, Christen sind keine Anarchisten, 
grundsätzlich wird der Staat als Garant von 
Recht und Ordnung akzeptiert – freilich 
kann ein Unrechts-Regime zum zivilen 
Ungehorsam verpflichten: Christentum 
muss daher politisch sein und die Gabe der 
Unterscheidung entwickeln.
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